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Landesverfassung für das "Reichsland
Elsass-Lothringen" vom 26. Mai 1911

Das "Reichsland Elsass-Lothringen" erhielt durch Reichsgesetz vom

31. Mai 1911 eine eigene Landesverfassung. Durch diese wurde

ihm nahezu die staatsrechtliche Stellung der übrigen Bundesstaaten

zugesprochen. Ein eigenes Staatsoberhaupt erhielt das "Reichsland"

nicht, sondern es blieb direkt dem Kaiser unterstellt. Elsass-Lothringen

erhielt drei Stimmen im Bundesrat, die nur in Ausnahmefällen bei

Abstimmungen nicht zählten. Es wurde ein aus zwei Kammern

bestehendes Parlament eingesetzt.
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